
 
 

Anregungen der betroffenen Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen zur Fortschreibung 
des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Haan 

Nr. Bezeichnung Schreiben 
vom 

Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

1 Bezirksregie-
rung Düsseldorf 

07.08.2013 Die Bezirksregierung Düsseldorf begrüßt die 
Aufstellung bzw. Fortschreibung des Einzel-
handelskonzeptes. Es werden folgende Frage 
formuliert: 

1. „Warum wurde der unmittelbar im 
Nordosten des ZVB gelegene Betrieb 
nicht mehr mit in den ZVP integriert? 

2. „Warum wurde der ZVB Düsseldorfer 
Str. im Südosten erweitert?“ 

Es werden folgende Anregungen formuliert: 

Anpassung des Datums auf dem Titelblatt 

Zu 1.) Es handelt sich um den Shop der Tankstelle OIL! Frei&flott, Kaiser-
straße 82 -84. Dieser Betrieb ist kaum auf innerstätisches Publikum, 
sondern primär auf den Durchgangsverkehr ausgerichtet. Er prägt die 
Struktur des Innenstadtzentrums nicht. Eine großflächige Weiterent-
wicklung dürfte absehbar nicht zur Debatte stehen. 

 

Zu 2.) Es handelt ich um die Verlagerungsfläche für einen Lebensmittelmarkt. 

 
 
Das Datum des Deckblatts wird entsprechend des aktuellen Berichtsstandes 
geändert. 

1 Kreis Mettmann 02.09.2013 Seitens des Kreises Mettmann werden keine 
Anregungen vorgebracht. Es wird empfohlen, 
dass Einzelhandelskonzept durch den Rat der 
Stadt Haan beschließen zu lassen 

 

2 IHK Düsseldorf 16.09.2013 Die IHK Düsseldorf begrüßt die Aufstellung 
bzw. Fortschreibung des Einzelhandelskon-
zeptes. Zu folgenden Aspekten werden Anre-
gungen vorgebracht: 

1. Seitens der IHK bestehen Bedenken gegen 
die im Einzelhandelskonzept vorgesehene 
Bindungsquote von 35%, da nur im Rahmen 
einer Einzelfallprüfung die genauen Auswir-
kungen einer Nahversorgungsansiedlung 
außerhalb der zentralen Versorgungsberei-
che aus ihrer Sicht empfohlen werden kann. 

Zu 1.) Der Anregung wird entsprochen 

Die 35 % Schwelle soll als planerischer Anhaltswert den Nahversorgungsbe-
zug von Planvorhaben aufzeigen. Gerade auch im Zusammenhang mit den 
neuen Reglungen des LEP NRW sachlicher Teilplan großflächiger Einzel-
handel erscheint ein absatzwirtschaftlich und städtebaulich begründetes Re-
gelwerk zur Prüfung, ob und inwiefern ein Planvorhaben (Neuansiedlung/ 
Erweiterung/ Verlagerung) der Nahversorgung dienen kann, bzw. dazu bei-
trägt diese zu gewährleisten, erforderlich und für die kommunale Planung an-
geraten. Insofern liefert das Maß der rechnerischen Kaufkraftabschöpfung ei-
nen wichtigen Anhaltswert, der immer auch in den Kontext weiterer Bewer-
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Nr. Bezeichnung Schreiben 
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Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

Sie empfiehlt daher diese Regelung zu strei-
chen oder kenntlich zu machen, dass sie nur 
als Richtwert anzusehen ist. 

 

 

 

 
 

2. Des Weiteren wird durch die IHK vorge-
schlagen, auch die Standortbereiche für 
großflächigen, nicht zentrenrelevanten Ein-
zelhandel genau festzulegen. 

tungsparameter zu stellen ist (vgl. Einzelhandelskonzept im Entwurf). 
Gleichwohl wird der Hinweis, dass eine starre Grenze hier sehr kritisch zu 
sehen ist aufgenommen und eine entsprechende Würdigung und der Hinweis 
darauf, dass 35 % nur einen ersten groben Anhaltswert darstellen, der ent-
sprechend der räumlichen, siedlungsstrukturellen und wettbewerblichen 
Rahmenbedingungen anzupassen und zu bewerten ist, aufgenommen. Im 
Rahmen eines einzelhandelsbezogenen Planverfahrens empfiehlt das Ein-
zelhandelskonzept des Weiteren eine auf der Prüfung eines Vorhabens ge-
mäß Einzelhandelskonzept aufbauende vorhabenbezogene Verträglichkeits-
analyse. 

Zu 2.) Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Nicht-zentrenrelevante Einzelhandelsentwicklungen wirken sich bei einer 
kongruenten Steuerung gemäß der Ziele und Grundsätze des EHK nicht we-
sentlich auf die Entwicklung der Zentren- und Nahversorgungsstrukturen in 
Haan aus. Wenngleich eine Bündelung von nicht-zentrenrelevanten Sorti-
menten auch gemäß des EHK begrüßt wird, erscheint eine exakte Auswei-
sung solcher Flächen städtebaulich nicht erforderlich.  
 

3 IHK Wuppertal-

Solingen Remscheid

04.09.2013 Es werden keine Anregungen vorgebracht  

4 Rheinischer 
Einzelhandels- 
und Dienstleis-
tungsverband., 
Regionalleitung 
Kreis Mettmann 

03.09.2013 Es werden keine Anregungen vorgebracht  

5 Rheinischer 
Einzelhandels- 
und Dienstleis-

29.07.2013 Es werden keine Anregungen vorgebracht  
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tungsverband, 
Wuppertal 

6 Handwerks-
kammer Düs-
seldorf 

16.09.2013 Die HWK Düsseldorf begrüßt die Aufstellung 
bzw. Fortschreibung des Einzelhandelskon-
zeptes. Zu folgenden Aspekten werden Anre-
gungen vorgebracht: 

1. Seitens der HWK bestehen Bedenken 
gegen die im Einzelhandelskonzept 
vorgesehene Bindungsquote von 35%, 
da nur im Rahmen einer Einzelfallprü-
fung die genauen Auswirkungen einer 
Nahversorgungsansiedlung außerhalb 
der zentralen Versorgungsbereiche 
aus ihrer Sicht empfohlen werden 
kann. Sie empfiehlt daher diese Rege-
lung zu streichen oder kenntlich zu 
machen, dass sie nur als Richtwert 
anzusehen ist. 

2. Die HWK empfiehlt, die Einordnung 
des Sortiment Orthopädische Artikel 
und Sanitätshäuser als 
zentrenrelevant zu überdenken. Die 
Betriebe würden oftmals Handwerk 
und Verkauf vereinen, wären auf 
Parkmöglichkeiten angewiesen und 
bereits in nicht zentralen Lagen stark 
vertreten. Mindestens sollte aber im 
Rahmen der Bauleitplanung ein erwei-
terter Bestandsschutz für Betriebe au-
ßerhalb des ZVB gegeben werden. 

 

 
 
 
 
 
 
Zu 1.) siehe Stellungnahme zu Nr. 2 Punkt 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zu 2.) 
Im Bereich Orthopädische Artikel und Sanitätshäuser stellt sich die Be-
standssituation aktuell wie folgt dar: 
Gesamt VKF: rd. 200 m² VKF 
Anteil in ZVB: rd. 130 m² VKF 
Anteil außerhalb ZVB: rd. 70 m² VKF 
Darauf basiert entsprechend der aktuellen Bestandssituation in Verbindung 
mit der zentrenorientierten Zielperspektive der Stadt Haan die derzeit emp-
fohlene zentrenrelevante Einordnung. 
Die Argumentation der HWK kann gleichzeitig inhaltlich nachvollzogen wer-
den. Die Hinweise und Empfehlungen der HWK werden demnach in das Ein-
zelhandelskonzept aufgenommen und sollen bei der Bewertung etwaiger Er-
weiterungs- und Ansiedlungsgesuche Beachtung im Rahmen der kommunal-
planerischen Steuerung finden. Die grundsätzliche Einordnung als 
zentrenrelevantes Sortiment soll allerdings bestehen bleiben, so dass insbe-
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sondere im Bereich des erweiterten Bestandsschutzes entsprechende Emp-
fehlungen ergänzt werden. 
 
Ein entsprechender Passus zum Bestandsschutz inkl. der Ausführungen zu 
orthopädischen Artikeln/ Sanitätshäusern wird in das Einzelhandelskonzept 
aufgenommen. 
 

7 Stadt Solingen 05.09.2013 1. Der absatzwirtschaftlicher Entwicklungs-
rahmen steht in engem Zusammenhang mit 
der Windhövel Entwicklung und erscheint 
überhöht. Auswirkungen auf Solingen sind 
zu erwarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.) Umfang des absatzwirtschaftlichen Entwicklungsrahmens 

Die Stadt Solingen setzt den hergeleiteten absatzwirtschaftlichen Entwick-
lungsrahmen in Bezug zum geplanten Einkaufscenter in der Haaner Innen-
stadt. Hier ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Größenordnung des 
Einkaufscenters Windhövel keineswegs aus dem aufgezeigten absatzwirt-
schaftlichen Entwicklungsrahmen hergeleitet wurden und die Bedenken der 
Stadt Solingen durch die Darstellung des absatzwirtschaftlichen Entwick-
lungsrahmen auch nicht – wie von der Stadt Solingen angeführt – ausge-
räumt werden sollen. Es handelt sich in diesem Zusammenhang auch mit-
nichten um eine „sukzessive Anhebung des absatzwirtschaftlichen Entwick-
lungsrahmens“. 

Der absatzwirtschaftliche Entwicklungsrahmen umfasst rd. 5.000 bis 7.800 
m² VKF im Bereich Bau- und Gartenmarktsortiment und Nahrungs- und Ge-
nussmittel. Der „verbleibende“ Entwicklungsrahmen liegt unter den für das 
Einkaufscenter zum Zeitpunkt der Konzepterstellung diskutierten VKF von 
9.500 m² VKF. In diesem Kontext sei  auf die Ausführungen des Einzelhan-
delskonzepts auf den S. 43 f. hingewiesen: 

„Generell müssen diese Ansiedlungsspielräume stets mit üblicherweise am 
Markt vertretenen Betriebstypen und -formen gespiegelt werden; nicht jedes 
rechnerische Ansiedlungspotenzial entspricht einem für den jeweiligen Sorti-
mentsbereich üblichen Fachgeschäft oder Fachmarkt. Zudem legen Han-
delsunternehmen für ihre Markteintrittsstrategien bzw. Standortplanungen er-
gänzende, hier nicht zu berücksichtigende Marktfaktoren zugrunde; diese 
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2. Die Stadt Solingen kritisiert, dass der Bezug 

zum interkommunalen Einzelhandelskonzept 
des Kreises Mettmann nicht gegeben sei 
und die Aussagen des EHK insbesondere 

können durchaus zu unternehmerischen Ansiedlungsplanungen führen, die 
vom hier ermittelten Entwicklungsrahmen ggf. abweichen. Wie vorausgehend 
beschrieben, können und sollen die Prognosewerte keine „Grenze der Ent-
wicklung“ etwa als oberer oder als unterer Grenzwert darstellen, sondern 
vielmehr als Orientierungswert verstanden werden. Auch Vorhaben, die die 
absatzwirtschaftlich tragfähigen Verkaufsflächenspielräume überschreiten, 
können zur Verbesserung des gesamtstädtischen Einzelhandelsangebots 
beitragen, wenn sie mit dem räumlichen Entwicklungsleitbild sowie den Zie-
len und Leitsätzen der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung in Haan korres-
pondieren“ 

Des Weiteren macht gerade Kapitel 6.2 des Einzelhandelskonzepts deutlich, 
dass eine rein flächenbezogene Diskussion zum Windhövel Projekt aus Sicht 
der Stadt Haan deutlich zu kurz greifen würde. In diesem Kapitel sind eine 
Vielzahl weiterer Kriterien benannt, welche belegen, dass die Innenstadt 
Haans – unabhängig von einem konkreten Projekt – einer quantitativen Auf-
wertung bedarf. 

Die im einzelnen angeführten Gründe für die erheblichen Bedenken der Stadt 
Solingen gegen die Windhövel Planung stehen im Zusammenhang mit einer 
konkreten Planung (Verkaufsfläche/ Sortimente/ Parkplätze etc.). Im Rahmen 
des Einzelhandelskonzepts wird die genaue Ausprägung des Vorhabens 
nicht diskutiert. Die grundsätzliche Empfehlung einer quantitativen Weiter-
entwicklung des Innenstadtzentrums von Haan ist allerdings als Kernziel der 
Weiterentwicklung und als Perspektive der Haaner Innendstadt fester Be-
standteil des Einzelhandelskonzeptes.  

Detailfragen zu Auswirkungen auf die Stadt Solingen werden im Rahmen ei-
ner vorhabenbezogenen Verträglichkeitsanalyse abgewogen. 

Zu 2.) Bezug zum interkommunalen Einzelhandelskonzept der Stadt 
Haan 

Die Bezugnahme zum interkommunalen Einzelhandelskonzept des Kreises 
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zur Potenzialdarstellung nicht mit den Aus-
sagen des REHK kongruent seien und Erläu-
terungsbedarf bestehe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die Stadt Solingen kritisiert, der Einzelhan-
delsbesatz im Industriegebiet Haan-Ost mit 
dem Standort Ostermann/ Trends werde au-
ßer acht gelassen. 

 

 

4. Der Maßstab für die Prüfung der Nahver-
sorgungsfunktion eines Vorhabens soll den 
tatsächlichen räumlichen/ wettbewerblichen/ 
siedlungsstrukturellen Gegebenheiten ange-
passt werden. 

Mettmann und insbesondere des dort aufgezeigten Entwicklungsrahmens er-
scheint im Hinblick auf die Fortschreibung des Haaner Einzelhandelskonzep-
tes nicht zielführend. Das interkommunale Konzept ist mittlerweile 13 Jahre 
alt und basiert auf keinesfalls mehr vergleichbaren Methoden, Grundannah-
men und Berechnungswegen. Allein die Definition von Verkaufsflächen oder 
die Erhebungsmethode können hier zu mehr als unwesentlichen Abweichun-
gen bei Datengrundlagen und darauf aufbauenden Berechnungen führen, in-
sofern erscheint auch der reine Vergleich von Verkaufsflächen gegenüber 
dem Jahr 2000 nicht angebracht. 

Die Datengrundlagen und Berechnungswege des absatzwirtschaftlichen 
Entwicklungsrahmens für die Stadt Haan sind im fortgeschriebenen Einzel-
handelskonzept nachvollziehbar und transparent dargelegt. Insofern besteht 
aus Sicht der Stadt Haan kein weiterer Erläuterungsbedarf zu den von der 
Stadt Solingen dargestellten Abweichungen. Im Übrigen sei nochmals darauf 
hingewiesen, dass aus dem aufgezeigten Entwicklungsrahmen nicht die kon-
krete Größenordnung des geplanten Einkaufscenters in der Innenstadt abge-
leitet wurde. Diese wird im Rahmen einer vorhabenbezogenen Verträglich-
keitsanalyse ermittelt. 

Zu 3.) Einzelhandelsbesatz im Industriegebiet Haan-Ost mit dem Stand-
ort Ostermann/ Trends 

Die sortimentsspezifischen Verkaufsflächen sowie die daraus resultierenden 
Zentralitätswerte werden im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandels-
konzepts bei allen Analyse-, Berechnungs-und Konzeptschritten berücksich-
tigt und nicht außer Acht gelassen. 

Zu 4.) Maßstab für die Prüfung der Nahversorgungsfunktion eines Vor 
habens 

Der Hinwies der Stadt Solingen ist richtig. Im Entwurf der Fortschreibung des 
Einzelhandelskonzepts ist der Prüfschritt „Anzahl der Einwohner innerhalb 
eines 700 Meter Radius“ bewusst mit folgender Ergänzung versehen: „im 
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5. Es wird eine deutlichere Limitierung der zen-
tren- und nahversorgungsrelevanten Rand-
sortimente an Ergänzungsstandorten mit 
nicht-zentrenrelevantem Hauptsortiment 
empfohlen, um letztlich auch Solinger Zen-
tren zu schützen. 

Einzelfall unter Berücksichtigung standortbezogener und wettbewerblicher 
Besonderheiten anzupassen“ (S. 94). Zudem ist auf S. 93 beschrieben:  

„Ein wesentlicher Teil des zu erwartenden Umsatzes muss aus dem fußläufi-
gen Nahbereich rekrutierbar sein. Dies ist aus fachgutachterlicher Sicht i. d. 
R. gegeben, wenn die Umsatzerwartung i. d. R. 35 % der sortimentsspezifi-
schen Kaufkraft im Einzugsbereich nicht überschreitet, da sich der Versor-
gungseinkauf erfahrungsgemäß auch auf andere Einzelhandelsstandorte und 
Betriebstypen verteilen wird. Im Einzelfall sind jeweils die wettbewerblichen 
und siedlungsräumlichen sowie die topographischen Gegebenheiten zu be-
achten, so dass eine Kaufkraftabschöpfung im Sinne einer Nahversorgungs-
funktion des Vorhabens im begründeten Einzelfall über die aufgeführten Wer-
te hinausgehen kann. […]“ 

Bzgl. des letztgenannten Passus wird der Hinweis der Stadt Solingen inso-
fern berücksichtigt, dass er wie folgt verändert wird:  

„[…] so dass eine Kaufkraftabschöpfung im Sinne einer Nahversorgungsfunk-
tion des Vorhabens im begründeten Einzelfall über die aufgeführten Werte 
hinaus gehen kann oder auch unter ihnen liegt. […]“ 

Im Übrigen erscheint der 700 m Radius als Grundannahme allerdings geeig-
net, da er nach fachlicher Erkenntnis einen Fußweg von bis zu 1.000 m ent-
spricht, welcher auch gemäß Einzelhandelserlass als fußläufig akzeptierte 
Wegstrecke zum Einkaufsort i. d. R. akzeptiert wird. Auch vereinfacht ein Ra-
dius von 700 m die verwaltungsseitige Anwendung im Rahmen einer groben 
Vorprüfung von Ansiedlungsfällen.  

Zu 5.) Limitierung der zentren- und nahversorgungsrelevanten Randsor-
timente an Ergänzungsstandorten mit nicht-zentrenrelevantem 
Hauptsortiment 

Der Ansiedlungsgrundsatz beinhaltet aus Sicht der Stadt Haan die zur Steue-
rung der zentren- und/oder zentren- und nahversorgungsrelevanten Randsor-



   8 

        

Nr. Bezeichnung Schreiben 
vom 

Anregungen Stellungnahme der Verwaltung 

 

 

 

 

 

timente in hinreichendem und städtebaulich begründetem Maße.  

„Grundsätzlich sollten Verkaufsflächenbegrenzungen für Randsortimente je 
Sortimentsgruppe nach einer Prüfung im Einzelfall vorgenommen werden. Im 
Rahmen einer stringenten Bauleitplanung kann zur Begrenzung aller zentren- 
sowie zentren- und nahversorgungsrelevanten Randsortimente für großflä-
chige Vorhaben i. S. v. § 11 Abs. 3 BauNVO mit nicht zentrenrelevantem 
Hauptsortiment ein Anteil aller Randsortimente von in der Summe max. 10 % 
an der Gesamtverkaufsfläche als  geeigneter Indikator herangezogen wer-
den. Dieser Wert leitet sich aus der in diesem Kontext anhaltenden Fachdis-
kussion und der Rechtsprechung ab (vgl. u. a. Kuschnerus 2007).“ (vgl. S. 
115) 

Auch der erforderliche Bezug zu den raumordnerischen Normen ist gegeben: 

„Die gesamte Verkaufsfläche der zentrenrelevanten sowie zentren- und nah-
versorgungsrelevanten Randsortimente je Vorhaben ist dabei auf bis zu ma-
ximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche je Betrieb zu begrenzen – eine weitere 
Begrenzung der zentrenrelevanten sowie zentren- und nahversorgungsrele-
vanten Randsortimente kann im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung 
möglicher absatzwirtschaftlicher und städtebaulicher Auswirkungen und unter 
Berücksichtigung der landesplanerischen Vorgaben getroffen werden.“ (vgl. 
S. 114) 

Eine Prüfung der Konformität zu Grundsatz 6 des LEP NRW – sachlicher 
Teilplan großflächiger Einzelhandel ist im Rahmen eines vorhabenbezogenen 
Planverfahrens zu prüfen. Selbstverständlich sind dabei die Auswirkungen 
auf Solinger Zentren- und Nahversorgungsstrukturen zu würdigen. 

8 Stadt Wuppertal 14.08.2013 Stadtentwicklungsplanerische oder städtebau-
liche Gründe zur Erweiterung des Möbelhau-
ses Ostermann werden von der Stadt Wupper-
tal nicht gesehen. Argumente, welche eine 

Das Einrichtungshaus Ostermann stellt einen wesentlichen Versorgungs-
schwerpunkt in der Stadt Haan dar. Die Attraktivität der Gesamtstadt, die ge-
samtstädtische Zentralität und auch die Wahrnehmung Haans als Einzelhan-
delsstandort werden durch den Standort Ostermann deutlich gestärkt. Da-
durch wird einerseits ein hohes Maß der Versorgungsqualität für die Haaner 
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weitere Entwicklung zu Lasten der Stadt Wup-
pertal aufzeigen, liefert das EHK nicht. Eine 
Begründung für die Änderung des -Plans Nr. 

173 liefere das EHK nicht. 

Bevölkerung selber in diesem Segment geschaffen und andererseits dürften 
sich aus der Frequenzerzeugung des Möbelmarktes auch positive Folgeef-
fekte für weitere Gewerbetreibende in Haan ergeben. Durch die Fokussie-
rung des Angebotes auf den nicht-zentrenrelevanten Sortimentsbereich Mö-
bel steht der Standort nur in bedingter Konkurrenz zu den Zentren- und Nah-
versorgungsstrukturen in Haan (und denen der Nachbarkommunen). Die vor-
genannten Aspekte verdeutlichen, dass versorgungsstrukturelle und städte-
bauliche Gründen für eine nachhaltige Sicherung des Möbelstandortes Os-
termann sprechen. Diese Sicherung kann – gerade angesichts der avisierten 
Weiterentwicklungen im Umland (u. a. Düsseldorf, Neuss, Wuppertal, Duis-
burg) – auch Verkaufsflächenerweiterungen umfassen, welche im Sinne der 
o. g. Zielsetzungen dann durchaus begrüßenswert sind. Die Erweiterung 
würde sich des Weiteren an den Empfehlungen zum Umgang mit Zentren- 
und/oder nahversorgungsrelevanten Randsortimenten orientieren, so dass 
insbesondere Auswirkungen auf zentren- und Nahversorgungsstrukturen mi-
nimiert werden. 

Die sachgerechte Begründung der Änderung des B-Plans Nr. 173 wird zum 
einen Argumente des Einzelhandelskonzeptes aufgreifen und zum anderen 
weitere vorhabenbezogene Argumente beinhalten.  

 

9 Stadt Erkrath 04.09.2013 Es werden keine Anregungen vorgebracht  

10 Stadt Mettmann Keine 
Rückmel-
dung 

  

11 Stadt Hilden 06.08.2013 Es werden keine Anregungen vorgebracht  

12 Aktionsgemein-
schaft „Wir für 
Haan e.V.“ 

Keine 
Rückmel-
dung 
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13 Wirteverein 
Haan und 
Gruiten e.V. 

Keine 
Rückmel-
dung 

  

14 Gruitener Wer-
begemeinschaft 

Keine 
Rückmel-
dung 
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